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Vollprogramm 
 

Vollprogramme im Deutschen Fernsehen 
 

 

 

Auszug aus: 
Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag – RStV –) vom 
31.8.1991, in der Fassung des Dreizehnten Staatsvertrages zur Änderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge vom 10.3.2010 (vgl. GBI. S. 307), in Kraft getreten am 
1.4.2010 

 

I. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften 
 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Rundfunk ist ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst; er ist die für die  
Allgemeinheit und zum zeitgleichen Empfang bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von 
Angeboten in Bewegtbild oder Ton entlang eines Sendeplans unter Benutzung 
elektromagnetischer Schwingungen. Der Begriff schließt Angebote ein, die verschlüsselt 
verbreitet werden oder gegen besonderes Entgelt empfangbar sind. Telemedien sind alle 
elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste, soweit sie nicht 
Telekommunikationsdienste nach § 3 Nr. 24 des Telekommunikationsgesetzes sind, die 
ganz in der Übertragung von Signalen über Telekommunikationsnetze bestehen oder 
telekommunikationsgestützte Dienste nach § 3 Nr. 25 des Telekommunikationsgesetzes 
oder Rundfunk nach Satz 1 und 2 sind. 

 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages ist 
1. Rundfunkprogramm eine nach einem Sendeplan zeitlich geordnete Folge von Inhalten, 
2. Sendung ein inhaltlich zusammenhängender, geschlossener, zeitlich begrenzter Teil eines 
Rundfunkprogramms, 
3. Vollprogramm ein Rundfunkprogramm mit vielfältigen Inhalten, in welchem Information, 
Bildung, Beratung und Unterhaltung einen wesentlichen Teil des Gesamtprogramms bilden, 
4. Spartenprogramm ein Rundfunkprogramm mit im Wesentlichen gleichartigen Inhalten, 
5. Satellitenfensterprogramm ein zeitlich begrenztes Rundfunkprogramm mit bundesweiter 
Verbreitung im Rahmen eines weiterreichenden Programms (Hauptprogramm), 
6. Regionalfensterprogramm ein zeitlich und räumlich begrenztes Rundfunkprogramm mit im 
Wesentlichen regionalen Inhalten im Rahmen eines Hauptprogramms, 

[…] 

§ 6 Europäische Produktionen, Eigen-, Auftrags- und Gemeinschaftsproduktionen 
 

[…] 
 

(3) Fernsehvollprogramme sollen einen wesentlichen Anteil an Eigenproduktionen sowie 
Auftrags- und Gemeinschaftsproduktionen aus dem deutschsprachigen und europäischen 
Raum enthalten. Das gleiche gilt für Fernsehspartenprogramme, soweit dies nach ihren 
inhaltlichen Schwerpunkten möglich ist. 

 

[…]
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§ 11b Fernsehprogramme 
 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten veranstalten 
gemeinsam folgende Fernsehprogramme: 
1. das Vollprogramm „Erstes Deutsches Fernsehen (Das Erste)“, 
2. zwei Programme als Zusatzangebote nach Maßgabe der als Anlage beigefügten Konzepte, 
und zwar die Programme 
a) „tagesschau 24“ und 
b) „EinsFestival“. 

 

(2) Folgende Fernsehprogramme von einzelnen oder mehreren in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten werden nach Maßgabe ihres jeweiligen 
Landesrechts veranstaltet: 

 

1. die Dritten Fernsehprogramme einschließlich regionaler Auseinanderschaltungen, und 
zwar jeweils 
a) des Bayerischen Rundfunks (BR), 
b) des Hessischen Rundfunks (HR), 
c) des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), 
d) des Norddeutschen Rundfunks (NDR), 
e) von Radio Bremen (RB), 
f) vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), 
g) des Südwestrundfunks (SWR), 
h) des Saarländischen Rundfunks (SR) und 
i) des Westdeutschen Rundfunks (WDR), 
2. das Spartenprogramm „ARD-alpha“ mit dem Schwerpunkt Bildung vom BR.  
 
(3) Das ZDF veranstaltet folgende Fernsehprogramme: 
1. das Vollprogramm „Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)“, 
2. zwei Programme als Zusatzangebote nach Maßgabe der als Anlage beigefügten 
Konzepte, und zwar die Programme 
a) „ZDFinfo“ und 
b) „ZDFneo“. 

 

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das ZDF 
veranstalten gemeinsam folgende Fernsehprogramme: 
1. das Vollprogramm „3sat“ mit kulturellem Schwerpunkt unter Beteiligung öffentlich- 
rechtlicher europäischer Veranstalter, 
2. das Vollprogramm „arte – Der Europäische Kulturkanal“ unter Beteiligung öffentlich- 
rechtlicher europäischer Veranstalter, 
3. das Spartenprogramm „PHOENIX – Der Ereignis- und Dokumentationskanal“ und 
4. das Spartenprogramm „KI.KA – Der Kinderkanal“. 

 

[…]
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3. Unterabschnitt: Sicherung der Meinungsvielfalt 
 

[…] 
 

§ 25 Meinungsvielfalt, regionale Fenster 
 

(1) Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt der Meinungen im Wesentlichen zum 
Ausdruck zu bringen. Die bedeutsamen, politischen, weltanschaulichen und 
gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen müssen in den Vollprogrammen angemessen zu Wort 
kommen; Auffassungen von Minderheiten sind zu berücksichtigen. 
Die Möglichkeit, Spartenprogramme anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 

[…] 

(4) In den beiden bundesweit verbreiteten reichweitenstärksten Fernsehvollprogrammen sind 
mindestens im zeitlichen und regional differenzierten Umfang der Programmaktivitäten zum 
1. Juli 2002 nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts Fensterprogramme zur aktuellen 
und authentischen Darstellung der Ereignisse des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Lebens in dem jeweiligen Land aufzunehmen. Der Hauptprogrammveranstalter 
hat organisatorisch sicherzustellen, dass die redaktionelle Unabhängigkeit des 
Fensterprogrammveranstalters gewährleistet ist. Dem Fensterprogrammveranstalter ist eine 
gesonderte Zulassung zu erteilen. Fensterprogrammveranstalter und 
Hauptprogrammveranstalter sollen zueinander nicht im Verhältnis eines verbundenen 
Unternehmens nach § 28 stehen, es sei denn, zum 31. Dezember 2009 bestehende 
landesrechtliche Regelungen stellen die Unabhängigkeit in anderer Weise sicher. Zum 31. 
Dezember 2009 bestehende Zulassungen bleiben unberührt. Eine Verlängerung ist zulässig. 
Mit der Organisation der Fensterprogramme ist zugleich deren Finanzierung durch den 
Hauptprogrammveranstalter sicherzustellen. Die Landesmedienanstalten stimmen die 
Organisation der Fensterprogramme in zeitlicher und technischer Hinsicht unter 
Berücksichtigung der Interessen der betroffenen Veranstalter ab. 

 

 

 

§ 26 Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen 
 

[…] 
 

(5) Erreicht ein Veranstalter mit einem Vollprogramm oder einem Spartenprogramm mit 
Schwerpunkt Information im Durchschnitt eines Jahres einen Zuschaueranteil von 10 vom 
Hundert, hat er binnen sechs Monaten nach Feststellung und Mitteilung durch die zuständige 
Landesmedienanstalt Sendezeit für unabhängige Dritte nach Maßgabe von § 31 
einzuräumen. Erreicht ein Unternehmen mit ihm zurechenbaren Programmen im 
Durchschnitt eines Jahres einen Zuschaueranteil von 20 vom Hundert, ohne dass eines der 
Vollprogramme oder Spartenprogramme mit Schwerpunkt Information einen Zuschaueranteil 
von 10 vom Hundert erreicht, trifft die Verpflichtung nach Satz 1 den Veranstalter des dem 
Unternehmen zurechenbaren Programms mit dem höchsten Zuschaueranteil. Trifft der 
Veranstalter die danach erforderlichen Maßnahmen nicht, ist von der zuständigen 
Landesmedienanstalt nach Feststellung durch die KEK die Zulassung zu widerrufen. Absatz 
4 Satz 5 gilt entsprechend. 
[…]
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Quelle 
Die Medienanstalten:  http://www.die-medienanstalten.de/service/rechtsgrundlagen.html 

 

 

weitere Informationen 
Übersicht über aktuelle Vollprogramme: 
https://www.kek-online.de/medienkonzentration/mediendatenbank/#/  

 

ARTE und SR werden bei der in der ALM-Datenbank nicht als Vollprogramme geführt. Zur 
Diskussion um die Zuordnung als Vollprogramm und Ausgestaltung von Vollprogrammen 
siehe: 

 

Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten in der Bundesrepublik Deutschland (ALM) 
(Hrsg.): ALM Jahrbuch 2009/2010 – Landesmedienanstalten und privater Rundfunk in 
Deutschland. Download unter: 
https://www.die-medienanstalten.de/publikationen/jahrbuch/jahrbuch-20092010-
landesmedienanstalten-und-privater-rundfunk-in-deutschland  

 


